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Das neue Militdrstrafrecht.
Von Justiz-Oberstlt. Fugster, GroBrichter 5. Div., Ziirich.

Am 13. Juni dieses Jahres haben die eidgendssischen Rite in
ihrer Schlulabstimmung die mehr als 10jihrige Revisionsarbeit fiir
ein neues Militirstrafgesetzbuch, das nun am 1. Januar 1928 an Stelle
des heute noch geltenden, auf dem Rechte des alten schweizerischen
Soldnerwesens fuBlenden Militirstrafgesetzes vom 27. August 1851
treten soll, beendet. Es darf heute mit Bestimmtheit damit gerechnet
werden, dal dem Gesetz keine Opposition mehr erstehen wird, nach-
dem nun bereits zwei Drittel der Referendumsfrist abgelaufen sind,
ohne daB sich Anzeichen fiir eine Referendumsbewegung gezeigt
haben.

Da das Inkrafttreten des Gesetzes sowohl fiir die Rechtssprechung
als auch fiir die Handhabung der Disziplinargewalt in der Armee
manche grundsitzliche Neuerung mit sich bringen wird, so recht-
fertigt es sich gewill, schon jetzt seine Einfiihrung durch eine kurze
Orientierung iiber die wesentlichen Neuerungen gegeniiber dem heute
noch geltenden Rechtszustande vorzubereiten.

" Der Gesetzgeber hat sich fiir das neue Recht zum Ziel gesetzt,
ein Gesetz zu schaffen, das unter Beriicksichtigung der Forderungen
der modernen Strafrechtslehre und der Erfahrungen der hinter uns
liegenden Kriegs- und Aktivdienstzeit sowohl die allgemein wich-
tigen Interessen der Armee, als auch diejenigen ihrer einzelnen An-
gehérigen in wirksamer und billiger Weise schiitzt, ohne dabei
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in unnotiger Weise in die Machtsphire des biirgerlichen Rechtes ein-
zugreifen.

Zu diesem Zwecke ist zundchst der Geltungsbereich des Militér-
strafrechtes und der Militirgerichtsbarkeit neu umschrieben worden.

Die Militarperson untersteht dem Militdrrechte, wie bis jetzt,
im Dienste und, auBlerhalb des Dienstes, noch mit Bezug auf die Ver-
letzung der ihr auch in dieser Zeit obliegenden dienstlichen Pflichten
und dann, wenn sie auBerhalb des Dienstes, berechtigter oder unberech-
tigter Weise, in Uniform auftritt. Neu ist hinsichtlich der Stellungs-
pflichtigen bei der Rekrutierung, daB die ginzliche Unterstellung
ausdriicklich eingeschrinkt ist auf die Zeit der Dauer der Aushebung
bis zur Entlassung durch die Aushebungsbehorde, also nicht mehr
wihrend des ganzen Aushebungstages.

Eine besondere Ausgestaltung und Neuordnung finden wir mit
Bezug auf die Zustindigkeit gegeniiber Zivilpersonen. In dieser Hin-
sicht wird unterschieden zwischen Zeiten bloBen Instruktionsdienstes
im Friedensverhiltnis, Zeiten von Aktivdienst zum Grenzschufze bei
kriegerischen Verwicklungen unserer Nachbarstaaten oder zur Aufrecht-
erhaltung von Ruhe und Ordnung im Innern und Zeiten eigentlichen
Kriegsdienstes. Im gewohnlichen Friedensverhdlinisse unterstehen
dem Militdrrechte nur die dauernd oder zu besonderen Verrichtungen
bei der Truppe oder zur Bedienung einzelner Militirpersonen ange-
stellten Zivilisten (Pferdewdrter, Putzer etc.), sowie diejenigen, die
sich landesverriterischer Verletzung der militirischen Geheimnisse
oder der Schwichung der Wehrkraft, Mitwirkung bei der Werbung
fiir fremden Kriegstienst, bei der Herbeifiilhrung von Dienstuntaug-
lichkeit durch Verstiimmelung, bei betriigerischer Ddiensthinter-
ziehung, schuldig machen. Bedeutend weiter ist dieser Kreis aber im
Aktivdienstverhdltnisse gezogen. Es handelt sich hiebei aber nur um
eine Rahmenbestimmung, inperhalb welcher der Bundesrat im ein-
zelnen Falle den Zustéindigkeitskreis festlegt. Diese Ausdehnung ist
moglich auf Zivilpersonen, welche Verbrechen oder Vergehen gegen
eine Wache begehen, sich gegeniiber Militirpersonen widerrechtlich
Befehls- oder Strafgewalt anmaBen, die Unternehmungen des Heeres
storen oder gefihrden, die militdrische Sicherheit stéren, die Disziplin -
untergraben durch Aufforderung oder Verleitung zur Verletzung
militdrischer Dienstpflichten, durch Griindung von Vereinigungen zu
diesem Zwecke, Aufgebote und Weisungen félschen, Lieferungsver-
trige mit der Armee verletzen, Militdrpersonen bestechen oder sich
ihnen gegeniiber Ehrverletzungen mit Bezug auf die dienstliche
Stellung oder Tétigkeit zu Schulden kommen lassen. Endlich kdnnen
in diesem Falle der Militirgerichtsbarkeit unterstellt werden die Be-
amten und Angestellten der Militirverwaltung, der 6ffentlichen Ver-
kehrsanstalten, wie auch diejenigen der lebenswichtigen Betriebe, wie
der Gas-, Wasser-, Elektrizititsversorgung, der Spitiler etc. Im
Kriegsverhiltnis erweitert sich der Xreis noch mehr durch Einbezug
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der Delikte gegen das Vilkerrecht, der Personen, die dem Heere aus
irgend einem Grunde folgen, Zeitungskorrespondenten usw. Diese
weitestgehende Unterstellung im Kriege tritt nun aber nicht erst
nach spezieller Anordnung, sondern sofort automatisch im vollen
Umfange mit dem Beginn des Kriegszustandes ein. Bundesrat und
Bundesversammlung konnen sie auch schon fiir Zeiten unmittelbar
drohender Kriegsgefahr in Wirksamkeit erkliren.

Die Verschiedenheit des Dienstverhéltnisses kommt ferner zur
Auswirkung bei der Bestimmung des Strafrahmens. Bei allen mili-
tirischen Delikten, das heifit bei allen Vergehen und Verbrechen,
welche eine Verletzung einer militdrischen Pflicht in sich schlieBen,
ist die Strafandrohung verschieden, je nachdem sie im Instruktions-
oder Aktivdienst oder in Kriegszeiten begangen werden. Im Instruk-
tionsdienst wird fast ausnahmslos, sogar bei Meuterei, fir die leich-
teren Fille die Moglichkeit der bloB disziplinarischen Ahndung ein-
geraumdt.

Bei der Feststellung und der néheren Umschreibung der einzelnen
Verbrechenstatbestinde bestrebt sich das Gesetz in weitgehendstem
MaB Garantien fiir die modernen Forderungen der Humanitit bei
der Mannschaftsbehandlung, wie auch bei der Kriegsfilhrung, zu
schaffen. So ist beispielsweise unter dem Titel des MiBlbrauchs der
Dienstgewalt unter Strafe gestellt der MiBbrauch der Kommando-
gewalt zu Befehlen oder Begehren, die in keiner Beziehung zum
Dienste stehen, die Ueberschreitung der Disziplinargewalt, die Unter-
driickung von Beschwerden, die wissentlich unwahre Berichterstattung
iber Beschwerden, die Gefihrdung von Gesundheit und Leben Unter-
gebener ohne geniigende dienstliche Veranlassung, Titlichkeit gegen-
iber Untergebenen oder im Range Nachstehenden. Der gleiche Ge-
danke kommt, wie wir weiter unten sehen werden, insbesondere auch
in der Neuregelung des Disziplinarrechtes zum Durchbruch. Weiter
dient diesemn Geiste der Humanitit die Aufnahme zahlreicher Delikte
gegen das Volkerrecht. In dieser Hinsicht wird mit Strafe bedroht:
die Verwendung unzulissiger Kampfmittel, der MiBbrauch des Roten
Kreuzes und die Feindseligkeiten gegen dasselbe, die T6tung oder
Verwundung eines Feindes, der die Waffen streckt oder sich sonst
nicht mehr zur Wehr setzt, die Marode, die Pliinderung, das Ver-
greifen an Toten, Verwundeten oder Kranken auf dem Schlachtfelde
in diebischer Absicht. Es kann auf Todesstrafe erkannt werden, wenn
der Tiéter qabei gegen einen Verwundeten oder Kranken Gewalt ver-
iibt oder eien Toten verstiimmelt.

In begriilenswerter Weise enthilt das neue Recht nun auch
Grundiagen fiir die kriminelle Ahndung von Zuchtlosigkeiten im
Dienstbetriebe, die zum Teil bis jetzt kaum oder gar nicht strafrecht-
lich faBbar waren. Es sei in dieser Hinsicht auf den MiBbrauch und
die Verschleuderung von Material verwiesen. Wer Waffen, Munition,
Ausriistungsgegenstinde, Pferde, Fahrzeuge oder andere ihm dienst-
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lich anvertraute oder iiberlassene Sachen miBlbrduchlich verwendet,
veridullert, verpfindet, bei Seite schafft, im Stiche laBt, vorsatzlich
oder fahrlissig beschédigt, Schaden nehmen oder zugrunde gehen lilit,
kann, sofern keine andere Strafbestimmung zutrifft, mit Gefingnis
bestraft werden. Weiter gehort in diese Gruppe von neuen Straftat-
bestinden das vorsitzliche oder fahrlissige SichauBerstandsetzen zu
der Erfiillung von Dienstpflichten als Wache, die Falschung, Unter-
driickung oder Beseitigung dienstlicher Aktenstiicke, das Erregen
offentlichen Aergernisses im Zustande der Trunkenheit. Dieser
letztere Tatbestand kann mit Gefingnis bis zu drei Monaten ge-
ahndet werden.

Als neue Deliktgruppe finden wir die Tatbestinde der Neutrali-
tatsverletzungen, die Unterstiitzung von Feindseligkeiten gegen cinen
Kriegsfiihrenden von unserem Gebiet aus, das Betreiben militdrischen
Nachrichtendienstes im Gebiete der Schweiz fiir einen fremden Staat
zum Nachteil eines andern.

Mit Bezug auf die gemeinen Delikte, das heilit die Tatbestéinde,
die allgemein auch im biirgerlichen Leben eine strafrechtliche Ahn-
dung nach sich ziehen, folgt das Gesetz mit ganz wenig Ausnahmen
wortlich dem Entwurfe fiir das neue eidgendssische allgemeine Straf-
gesetz. Es wird eine dankbare Mission der Militirstrafgerichtsbarkeit
werden, die darin niedergelegten Neuerungen fiir das neue grofle Ge-
setzgebungswerk des Bundes zu erproben. Eine Abweichung voih
reinen biirgerlichen Rechte haben wir naturgemdB bei der Festlegunhg
des Tatbestandes des ausgezeichneten Diebstahls. Hier finden wir als
weitere Qualifikationsgriinde die Begehung des Deliktes gegeniiber
Vorgesetzten, Untergebenen oder Kameraden, und die Begehung in
einem Raume, zu dem der Titer infolge Kantonierung oder Einquar-
tierung erleichterten Zutritt hatte. Das neue Recht hat mit der Ab-
stufung der Strafe nach dem Deliktsbetrage vollstindig gebrochen.
Es 148t dem Richter hinsichtlich der Wiirdigung der Schwere der Tat
volle Freiheit. Das gesetzliche Strafminimum beim ausgezeichneten
Diebstahl ist auf einen Monat Geféngnis herabgesetzt, beim einfachen
Diebstahle hat der Gesetzgeber iiberhaupt auf die Festlegung eines
solchen verzichtet. Bei Entwendungen von geringem Wert, aus Not
oder Leichtsinn, zur Befriedigung eines (eliistes, sog. Mundraub,
kann disziplinarische Bestrafung erfolgen. Bei der Veruntreuung
sieht das Gesetz auch eine Erschwerung in der Begangenschaft gegen-
iiber einem Vorgesetzten, Untergebenen, Kameraden odg Quartier-
geber. Der Strafrahmen wird aber hier nur nach oben erWeitert, auf
die Festlegung eines Minimums ist verzichtet worden.

Im Strafenkataloge ist neu, daBl die Todesstrafe nur in. Kriegs-
zeiten zuldssig ist und daB der Richter in Verbindung mit Geféngnis
stets auch auf den Ausschlul aus der Armee erkennen kann. Endlich
fiihrt das Gesetz unter dem Titel ,bedingter Strafvollzug® die den
meisten kantonalen Rechten bekannte bedingte Verurteilung ein. Sie
kann gewihrt werden bei Gefdngnisstrafen, die ein Jahr nicht @ber-
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steigen, wenn der Verurteilte innerhalb der letzten fiinf Jahre weder
in der Schweiz noch im Auslande wegen eines vorsiitzlichen Deliktes
eine Freiheitsstrafe erlitten hat und sein Vorleben und seine dienst-
liche Fithrung eine Besserung erwarten lassen. Fiir die Probezeit
konnen bestimmte Weisungen erteilt werden, wie Erlernung eines Be-
rufes, Enthaltung von geistigen Getrinken und dergl. Das Eidg.
Militdrdepartement kann die Einberufung zu einem auflerordentlichen
Militirdienst veranlassen.

Besonders einschneidende Neuerungen bringt die Neuordnung
des Disziplinarrechtes. Die Disziplinarkompetenz des Kommando-
inhabers ist eingeschrinkt auf die im Dienste begangenen Disziplinar-
fehler. In allen tibrigen Féllen steht nur dem Eidg. Militirdeparte-
ment, welches seine Kompetenzen auch an die Abteilungschefs dele-
gieren kann, und den kantonalen Militirbehorden ein Recht zur Ahn-
dung zu. Eine Kompetenzausscheidung zwischen dem Eidg. Militér-
departement und den kantonalen Behorden ist nicht erfolgt.

Die unterste Disziplinarinstanz im Heere ist der Einheitskom-
mandant, der Hauptmann. Er kann verhdngen: Verweis, einfachen
Arrest bis zu finf Tagen, scharfen Arrest bis zu drei Tagen; der
Major: Verweis, einfachen Arrest bis zu 10 Tagen, scharfen Arrest
bis zu 5 Tagen; der Oberstleutnant: Verweis, einfachen oder scharfen
Arrest bis zu 10 Tagen; der Oberst: Verweis, einfachen Arrest bis zu
10 Tagen und scharfen Arrest bis zu 15 Tagen.

Der Strafenkatalog sieht weiter noch vor scharfen Arrest bis zu
20 Tagen, der aber nur von den Heereseinheitskommandanten, dem
Eidg. Militirdepartement und den kantonalen Militirbehorden ver-
hingt werden kann. Neben diesen Strafen figuriert lediglich noch die
Degradation, und zwar sowohl gegeniiber Unteroffizieren als Offi-
zieren. Gegeniiber Unteroffizieren kann sie von den gleichen In-
stanzen ausgesprochen werden, wie die 20tégige Arreststrafe; die De-
gradierung eines Offiziers nur durch das Eidg. Militirdepartement
oder den Oberbefehlshaber der Armee. Der degradierte Offizier ist
von der Erfiillung der Dienstpflicht ausgeschlossen. Er kann im ak-
tiven Dienst durch Verfiigung des Oberbefehlshabers der Armee
wieder in den Dienst eingestellt werden. Bei einem Unteroffizier ent-
scheidet das Eidg. Militirdepartement, im aktiven Dienst der Ober-
befehlshaber, ob der Degradierte weiter zu dienen habe oder nicht.

Alle andern bisherigen Strafarten wie Corvées, Konsignierung,
Strafexerzieren, Strafschildwachen usw. sind nicht mehr zulissig.
Thre Anwendung macht den Vorgesetzten selbst, leventuell sogar
kriminell, strafbar.

Fiir das Verfahren besteht die Vorschrift, daB dem Beschuldigten
in allen Fillen Gelegenheit zu geben sei, seine Handlungsweise und
die Beweggriinde seines Verhaltens, wenn méglich miindlich, dar-
zulegen. Der Verweis wird miindlich oder schriftlich erteilt. Die
auf 10 oder mehr Tage scharfen Arrestes oder auf Degradation lau-
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tende Strafverfiigung ist dem Bestraften immer schriftlich, unter Be-
kanntgabe der Entscheidungsgriinde, mitzuteilen. In schwereren und
in zweifelhaften Fillen ist iiber die Untersuchung des Falles ein
Protokoll aufzunehmen. Jeder Disziplinarfehler verjihrt nach sechs
Monaten.

Gegen die Disziplinarverfiigung kann Beschwerde gefiihrt
werden. Sie ist immer an den néchsthohern Vorgesetzten zu richten,
der dann endgiiltig entscheidet. Disziplinarverfiigungen der hochsten
kantonalen Behorden und der Waffen- und Abteilungschefs konnen an
das Eidg. Militirdepartement weitergezogen werden, erstinstanzliche
Verfiigungen des Departements selbst an den Bundesrat. Der Be-
schwerdeentscheid ist immer schriftlich unter Angabe der Griinde mit-
zuteilen. Wegen der Einreichung einer Beschwerde darf keine Strafe
verhingt werden.

Das neue Recht kennt die bedingte Disziplinarstrafe, die in den
letzten Jahren mancherorts in Uebung gekomimen ist, nicht mehr. Sie
ist also auch nicht mehr zulassig.

Wenn in einem gerichtlichen Verfahren das Vorliegen eines kri-
minellen Tatbestandes verneint, aber doch eine Disziplinarstrafe als
angezeigt erachtet wird, so wird die Sache nicht mehr an den Vor-
gesetzten zuriickgewiesen, sondern das Gericht hat die Disziplinar-
strafe in der Regel selbst auszufillen.

Betrachtungen Uber Treffwahrscheinlichkeit und Schiess--
verfahren des leichten Maschinengewehres.

Von Hauptmann Gustav Dédniker, Instr.-Offizier der SchieBschulen,
Wallenstadt.

Die Einfithrung der leichten Maschinengewehre hringt nicht
zuletzt wegen der Moglichkeit des Einzelfeuers im Gegensatz zum
sNurserienfeuer der schweren Maschinengewehre neue Probleme
des SchieBverfahrens. Diese zu losen bildet die notwendige Grund-
lage fiir die Ausbildung mit der Waffe.

Schon rein die Tatsache, dafl das leichte Maschinengewehr, ge-
rade um leicht zu sein, nur beschrinkte Munition bei sich hat, und
der Umstand, daB wihrend der Gefechtsaktion eines Zuges der
Munitionsnachschub #uBerst schwierig, wenn nicht sogar ganz un-
moglich ist, weisen auf hiufiges Einzelfeuer hin. Das leichte
Maschinengewehr hat fiir eine Gefechtsaktion mit seinen rund 1000
Patronen auszukommen. Fortwahrendes Serienfeuer wiirde das leichte
Maschinengewehr tiberdies dem Gegner rasch verraten und konzen-
triertes gegnerisches Feuer auf sich ziehen.

Es diirfte sich deshalb lohnen, nach einem MaBstab zu suchen,
wie Serienfeuer und Einzelfeuer auf dem Gefechtsfelde anzuwenden
sind.



	Das neue Militärstrafrecht

